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§ 2 MBG Militärischer Eigenschutz
und Abgrenzung zur

Sicherheitspolizei
 MBG - Militärbefugnisgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2024

1. (1)Der militärische Eigenschutz umfasst

1. 1.den Wachdienst zum Schutz vor drohenden und zur Abwehr von gegenwärtigen Angriffen gegen

militärische Rechtsgüter oder zum Schutz oder zur Abwehr betreffend vergleichbare Tatbestände von

Verwaltungsübertretungen, die gegen militärische Rechtsgüter gerichtet sind, und

2. 2.die nachrichtendienstliche Abwehr.

2. (2)Besteht ein Verhalten, gegen das sich der militärische Eigenschutz richtet, in einer allgemeinen Gefahr nach

§ 16 Abs. 1 des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG), BGBl. Nr. 566/1991, so ist die Erfüllung von Aufgaben nach

diesem Bundesgesetz nur zulässig, wenn und solange nicht Sicherheitsbehörden zur Gefahrenabwehr

einschreiten. Die zum militärischen Eigenschutz einschreitenden militärischen Organe haben

1. 1.die Sicherheitsbehörden von einer solchen allgemeinen Gefahr unverzüglich zu benachrichtigen und

2. 2.darüber hinaus mit den Sicherheitsbehörden auf die im Anlassfall gebotene Weise zusammenzuarbeiten.
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